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                                                                                         Langerwehe, den 07.12.2022 
        
 
Handlungsablauf, wenn ein Kind als fehlend zu entschuldigen ist 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
auf Wunsch vieler Eltern und insbesondere für die Eltern unserer Schulneulinge haben wir für 
Sie einen Handlungsablauf zusammengestellt, nach dem wir Sie bitten vorzugehen. 
 
Sollte ein Kind erkranken oder aus einem anderen Grund fehlen müssen, dann ist es wichtig, 
dass Sie die Schule sofort morgens vor Unterrichtsbeginn informieren. 
 
Folgende Möglichkeiten haben Sie: 
 

• Sie können befreundete Kinder oder Nachbarskinder aus der Klasse beauftragen, die 
Schule zu informieren (schriftlich oder mündlich). 

• Sie können in der Schule anrufen bis spätestens 7.40 h, Telefon 02423-4390. 
• Außerhalb der Bürozeiten können jederzeit auf dem Anrufbeantworter Nachrichten hin-

terlassen werden. 
• Nachricht an den/die Klassenlehrer/in per Mail oder sms (falls bekannt). 

 
Bitte geben Sie unbedingt an: 
Name des Kindes, Klasse und Klassenlehrer/in. 
                                                                  
Sollte ein Kind ohne Entschuldigung fehlen, dann versuchen wir zunächst von uns aus, Sie zu 
erreichen. Sollten wir Sie nicht erreichen, dann behalten wir uns vor, in Zweifelsfällen auch die 
Polizei zu benachrichtigen. 
 
Eine schriftliche Entschuldigung kann später nachgereicht werden, insbesondere, wenn die 
Fehltage länger als drei Schultage andauern. An Fehltagen unmittelbar vor oder nach den Feri-
en ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
 
Wir danken Ihnen für die Beachtung dieser Regelungen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Margret Lauscher 
        (Rektorin) 
 
 


